
5. Aufl. 2019, Rn. 380). Da der Gewaltanwendung die Gefahr eines Krankenhausaufenthalts
anhaftet, der die Gefahr einer Infektion mit einem Krankenhauskeim und bei körperlicher
Schwächung eines hierdurch verursachten Todes mit sich bringt, ist ein spezifischer Gefahr-
verwirklichungszusammenhang anzunehmen.

V müsste hinsichtlich des Todes des H zudem wenigstens leichtfertig gehandelt haben.
Leichtfertigkeit ist zu bejahen, wenn der Täter mit in grober Weise fehlender Sorgfalt ein
Risiko für ein menschliches Leben begründet hat, seine Handlung daher die naheliegende
Gefahr des Todes eines Menschen beinhalteten und insofern bereits ein geringes Maß an
Sorgfalt ausgereicht hätte, um den Erfolg zu vermeiden (NK-StGB/Kindhäuser, 5. Aufl.
2017, § 251 Rn. 7; OLG Nürnberg NStZ 1986, 556).

Mag das Risiko der Infektion mit einem Krankenhauskeim nicht unerheblich sein und einem
gefährlichen Schlag ins Genick anhaften, so kann es dennoch nicht als naheliegend oder
wahrscheinlich betrachtet werden, dass eine Person tatsächlich infiziert wird und hieran
verstirbt. Dies wäre nur bei einer deutlich höheren Infektionsrate und Letalität der Fall.

Insofern ist ein leichtfertiges Handeln des V hinsichtlich des Todes des H zu verneinen.

II. Rechtswidrigkeit und Schuld

Rechtfertigungs- und Entschuldigungsgründe sind nicht ersichtlich.

III. Ergebnis

V hat sich damit des räuberischen Diebstahls gem. § 252 StGB strafbar gemacht.

GESAMTERGEBNIS

Im ersten Tatkomplex hat sich V des Computerbetrugs gem. § 263 a I StGB und des Sport-
wettbetrugs in besonders schwerem Fall gem. §§ 265 c IV, 265 e Nr. 1 StGB strafbar gemacht.
Da § 265 c StGB neben den Vermögensinteressen auch die Integrität des Sports schützt
(Wessels/Hillenkamp/Schuhr StrafR BT 2, 44. Aufl. 2021, Rn. 526), besteht zwischen § 265 c
StGB und § 263 a StGB Tateinheit.

Im zweitenTatkomplex hat sichVdesWohnungseinbruchsdiebstahls gem. §§ 242 I, 244 INr. 3
StGB, des räuberischenDiebstahls gem. §§ 252 StGB und desHausfriedensbruchs gem. § 123 I
StGB strafbar gemacht. Der Hausfriedensbruch wird durch den Wohnungseinbruchsdiebstahl
verdrängt (Fischer, 69. Aufl. 2022, StGB § 123 Rn. 45). Zwischen dem Wohnungseinbruchs-
diebstahl und dem räuberischenDiebstahl besteht Idealkonkurrenz (LK-StGB/Vogel, 12. Aufl.
2014, § 252Rn. 77; Schönke/Schröder/Perron, 30. Aufl. 2019, StGB § 265 cRn. 2).
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Seit Anfang März 2020 breitet sich in Deutschland zunehmend das SARS-CoV-2-Virus aus.
Dieses sog. Coronavirus wird hauptsächlich per Tröpfcheninfektion übertragen, sodass An-
steckungsgefahren für eine gesunde Person bereits dann bestehen, wenn sie dicht mit einer
infizierten Person zusammentrifft. Die Infektion mit SARS-CoV-2 hat die Erkrankung
COVID-19 zur Folge. Symptome, die in 20% der Infektionsfälle schwer bis lebensbedrohlich
sind, treten ab der Infektion erst nach bis zu 14 Tagen auf, sodass die Ansteckung gesunder
Personen mit dem Virus auch bei beschwerdefreiem Gesundheitszustand möglich ist.

* Bei Abfassung dieses Beitrags war die Verfasserin Amrei Walker Rechtsreferendarin am Landgericht Tübingen. Der Verfasser
Michael Walker war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Sicherheitsrecht und Recht der neuen
Technologien der Universität Passau (Prof. Dr. Tristan Barczak).
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Trotzdem kehrt S, die in Passau (50.000 Einwohner) studiert, nach zweimonatigen Semester-
ferien am 20.4.2020 dorthin zurück und bricht sogleich zu einem Spaziergang in Richtung
Innpromenade auf. Dies ist ein schmaler Fußgänger- und Radfahrweg am Ufer des Inn, der
vor allem an sonnigen Tagen eine Vielzahl von Menschen anzieht. Dort angekommen, muss
sie feststellen, dass die gesamte Promenade mit rot-weißem Absperrband und Schildern mit
folgendem Text versehen ist:

„Verfügung: Innpromenade gesperrt!
Vermeiden Sie große Menschenansammlungen!“

Tatsächlich hatte der Stadtrat eine entsprechende Maßnahme beschlossen und zum 17.3.2020
ordnungsgemäß bekanntgegeben. Begründet wird diese damit, dass sich im Bereich der Inn-
promenade Menschen in Gruppen aufgehalten und gefeiert haben. Außerdem sei die Zahl der
infizierten Personen im Stadtgebiet Passau binnen drei Tagen von 10 auf 100 Personen
angestiegen. Mit der Sperrung solle nun dazu beigetragen werden, die Dynamik der Infektio-
nen mit dem Coronavirus zu verlangsamen, damit die Kapazitäten der örtlichen Gesundheits-
einrichtungen zur Behandlung infizierter Personen ausreichen. Zusätzlich zu der Maßnahme
wird mit Verweis auf die seuchenbedingte Dringlichkeit deren sofortige Vollziehung an-
geordnet. Eine ordnungsgemäße Rechtsbehelfsbelehrung ist beigefügt.

S, die mit dem Virus nicht infiziert ist, hält die vorgebrachte Begründung der Stadt Passau für
fadenscheinig und stellt daher noch am 20.4.2020 unter Berufung auf § 123 VwGO beim
Verwaltungsgericht Regensburg den Antrag, die Stadt Passau vorläufig zu verpflichten, ihr
das Spazierengehen auf der Innpromenade zu gestatten. Diesen erachtet die Stadt für unstatt-
haft und verfristet.

Die Erfolgsaussichten des Antrags der S sind zu beurteilen. Hierbei ist auf alle aufgeworfenen Rechts-
fragen – gegebenenfalls hilfsgutachterlich – einzugehen. Auf Vorschriften des IfSG ist nicht einzugehen.

& LÖSUNG

Der Antrag hat Erfolg, wenn die Sachentscheidungsvoraussetzungen vorliegen und soweit er
begründet ist.

A. SACHENTSCHEIDUNGSVORAUSSETZUNGEN

I. Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs

Mangels einer aufdrängenden Sonderzuweisung richtet sich die Eröffnung des Verwaltungs-
rechtswegs nach § 40 I 1 VwGO. Danach ist der Verwaltungsrechtsweg eröffnet, wenn eine
öffentlich-rechtliche Streitigkeit nichtverfassungsrechtlicher Art vorliegt und eine abdrängen-
de Sonderzuweisung nicht einschlägig ist. Die Verfügung der Stadt könnte sich auf Art. 7
LStVG (außerhalb Bayerns: § 3 BWPolG, § 13 BbgOBG, § 17 ASOG Bln, § 10 BremPolG,
§ 3 HmbSOG, § 11 HSOG, § 13 SOG M-V, § 11 NPOG, § 14 NRWOBG, § 9 RhPfPOG,
§ 8 SPolG, § 12 SächsPBG, § 13 SOG LSA, § 174 LVwG, § 5 ThürOBG) stützen, der aus-
schließlich Sicherheitsbehörden als Träger hoheitlicher Gewalt in dieser Funktion berechtigt
und daher öffentlich-rechtlicher Natur ist (sog. modifizierte Subjektstheorie; NK-VwGO/
Sodan, Nomos Kommentar VwGO, 5. Aufl. 2018, § 40 Rn. 302–305; Eyermann/Rennert,
VwGO, 15. Aufl. 2019, VwGO § 40 Rn. 44). Dieses Ergebnis wird gestützt durch die Bezeich-
nung der Maßnahme als „Verfügung“, die Rechtsbehelfsbelehrung und die Anordnung der
sofortigen Vollziehung. Auch streiten nicht unmittelbar am Verfassungsleben beteiligte
Rechtsträger im Kern um verfassungsrechtliche Rechte und Pflichten, sodass die Streitigkeit
nichtverfassungsrechtlicher Art ist. Schließlich ist, weil Sicherheitsbehörden – anders als die
Polizei – zu strafverfolgenden Maßnahmen gem. § 163 I StPO nicht ermächtigt sind, anzuneh-
men, dass nicht ein Justizverwaltungsakt vorliegt, über den gem. § 23 I EGGVG die ordentli-
chenGerichte zu entscheiden hätten. Folglich ist der Verwaltungsrechtsweg eröffnet.

II. Statthafte Antragsart

Das gem. §§ 122 I, 88 VwGO maßgebliche Begehren der S ist darauf gerichtet, auf der
Innpromenade spazieren gehen zu dürfen, ohne die Vollstreckung des Zugangsverbots
befürchten zu müssen. Zur Erreichung dieses Begehrens kommt ein Antrag der S auf An-
ordnung oder Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung gem. § 80 V 1 VwGO in
Betracht. Dieser ist gem. §§ 123 V, 80 V 1 VwGO statthaft, wenn in der Hauptsache eine
Anfechtungsklage gem. § 42 I Var. 1 VwGO statthaft ist, die aber aufgrund von § 80 II 1
VwGO keine aufschiebende Wirkung entfaltet.
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